
 

 

 TOP 15 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Gartenstadt 23.02.2018 öffentlich 

 

Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Querungshilfe Kurve Leininger Straße - Raschigstraße 

Vorlage Nr.: 20185308 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

Ein Verkehrszeichen mit dem Zusatzschild „Rentner“ gibt es nach der Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) nicht und kann somit nicht angeordnet werden.  
Deshalb wurde geprüft, ob ein Schild VZ 133 „Achtung Fußgänger“ verkehrssicher angeord-
net werden kann, da ein solches Schild den Kraftfahrzeugführer darauf hinweist, dass er an 
einer bestimmten Stelle mit querenden Fußgängern rechnen muss und im übrigen Straßen-
verlauf nicht. 
 
Die Querungshilfe in der Leininger Straße, vor der Einmündung Ahornweg aus Richtung 
Hermann-Löns-Weg kommend und unmittelbar nach der Einmündung Friesenheimer Weg  
aus Richtung Raschigstraße/Kallstadter Straße kommend, ist von der Kurve - in der auch 
Fußgängerquerungen beobachtet werden können - tatsächlich abgesetzt gebaut. 
Hier kann der Fußgänger eine Sichtbeziehung zum bevorrechtigten Kraftfahrzeugverkehr 
herstellen und wie bereits bekannt auf 2 Zügen die jeweilige Ein-Richtungs-Fahrbahn und 
den anschließenden Radstreifen überqueren und muss dabei nur eine Fahrrichtung des Ver-
kehrs beachten. 
 
In der Kurve Raschigstraße /Kallstadter Straße/Leininger Straße selbst kann eine solche 
Sichtbeziehung nicht verkehrssicher hergestellt werden. Trotzdem sind Fußgängerquerun-
gen - insbesondere in der Raschigstraße über den asphaltierten Gehweg der Mittelinselspit-
ze - zu beobachten. Deshalb würde dieses zu beobachtende Verkehrsgeschehen durch das 
Aufstellen des VZ 133-10  an der Querungshilfe Leininger Straße/Ahornweg/Friesenheimer 
Weg nicht vom Kraftfahrzeugführer erkannt werden können, da er mit nachfolgenden que-
renden Fußgängern gar nicht mehr rechnet. 
 
Vor diesem Hintergrund kann auch das Verkehrszeichen 133 „Achtung Fußgänger“ im Be-
reich der Querungshilfe Leininger Straße/Ahornweg/Friesenheimer Weg, nicht verkehrssi-
cher für alle Verkehrsteilnehmer angeordnet werden. 
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